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Weiber und Kinder, sendern als Pflicht eine? Belkes, das sich selbst ehrt.
Die Schwei; leuchtete mit ihrcu greßeu Meistern im ErziehungS- und
Unterrichtswesen der Welt voran, uud jetzt steht dieser kleine Fleck Erde
den Böllern dieß- nnd jenseits dcr Atlantis als ein hohe Acbtnng
gebietender Staat da; das Boll ist überzeugt, daß es diese hervorragende
Stellung allerdings seiner eigenen Krast, aber einer Kraft verdankt, die

erst durch seine Lehrer gebildet uud befähigt werden mußte, um den

Aufschwung zu nehmeu dcr seit Vater Pestalozzis Wirken und Nachwirken
die Schweiz kennzeichnet.

Das Aargau'sche Lehrerseminar.
(Fortsetzung.)

Ueber Richtung nnd Umsang spricht sich der am 19. Mai 1854
nen rcvidirte Lchrplan des Seminars dem Wesentlichen nach folgendermaßen

noch näher aus:
1) Dcr Religionsnntcrricht am Seminar hat die Aufgabe, einerseits

den Zöglingen diejenige religiöse Bildung nnd Gesinnung zn geben, welche

das Wcscu eines christlichen Erziehers und Jngentlehrers überhaupt erfordert,

andererseits sie mit denjenigen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten

ansznrüsten, welche der Religionsunterricht in der Volksschule

erheisck't. Bibelkuude, Kirchcnzeschichte und Katechetik bilden die Haupt-
gcgcnstände dicscS Unterrichts. Mit dcr Bibclkunde wird die Glaubens-

und Sittenlehre, mit dcr Kirchcngeschichtc die Lehre von dcr Verfassung

und dein Kultus der Kirche, uud endlich mit der Katechetik die methodologische

Anleitung zum elementaren Religionsunterrichte verbunden.

2) Der Unterricht in dcr Mnttersprache bildet die Grundlage jedes

audern Sprachunterrichts und zerfällt im Seminar erstens in die

theoretische Spracklunde welche den Zögling, nm ihn humanistisch zu bilden,

mit dem Verständnisse der Entwicklung und dem richtigen Gebrauche der

Sprache bekaunt macht; sodann in die methodologische Anleitung, durch

welche dcr Zögling in dcr Behandlung des sprachlichen Elementarunterrichtes

für die Volksschule praktisch geübt wird.

Dcr theoretische Sprachunterricht soll sortlausend mit erläuternder

Lektüre verbunden wcrdcn.

Ein Thcil dcs sprachlichen Unterrichtes soll auch die elementare Lesc-

lebre uach dcr Methode des Schreiblesens, daS Lcsen mit Uebungen im

Vortragen und dem spracblicben Anschannngsnntcrrichtc bilden.



53 —

Die Uebungen im Vesen, Erklären, Memoriren nnd Bortragen werden

nach stuscmuäßiger Ordnung vorgenommen nnv wie die Stylübungen

alle drei Jahre hindurch fortgesetzt. Das Lesen wird fortschreitend mechanisch,

logisch und ästhetisch geübt. Das Erklären umfaßt die Etymologie,

Umschreibung, Definition, Homonymik nnd Synonymik, die eigentliche

AusdruckSwcise. Znm Memoriren nnd Bortragen werden poetische und

prosaische Stoffe uud anch eigene Arbeiten der Sebülcr bcnützt. Bei der

Erklärung sind nickt nnr Inhalt nnd Form des Lehrstoffes, sondern

besonders auch die bereits behandelten Abschnitte des theoretischen Sprach-
nnterricktcs zu berücksichtigen, nnd damit gleichzeitig die nothwcndigen

Kenntnisse der Literaturgeschichte zu verbinden. Die Stylübungcn
umfassen, nebst deu clcmeutarcn Vorübuugcu uud den Anfängen der Metrik

erzählende, vcrglcichcnde, benrtheilcndc, abhandelnde, dialogische, briefliche

und Geschäftsaufsätze.

3) Tic Zahleulehrc uud Buchhaltung. Der Rcchnungsuntcrricht

hat am Seminar die dreifache Aufgabe, den Verstand zu bilden, den

künftigen Lehrer mit deu Rechnungsarten des praktischen Lebens bekannt

zu machen und endlich ihn methodisch zur Ertheilnng des RcchnnngSunter-

richts in dcr Volksschule cmznleiten. Derselbe fällt in zwei Haupttheile,
nämlich in das Zahlenrcchnen und in das Zifferrcchnen. Beides soll

aber nur soweit auSgedchut und geführt werden, als es in den angedenkten

Zwecken des Rcchcnuntcrrichtcs liegt. Was außer diesem Bedürfnissen

liegt, wird der Lehrer als zwcckslos vermeiden.

4) Die Formenlehre und Mcßkuust. Dcr geometrische llnterricht
am Seminar soll zunächst bloß den praktischen Zweck verfolgen, dem

VolkSschullchrer diejenigen Kenntnisse der Feldmeßknnst beizubringen, welche

seine Stellung -zu dcn Bedürfnissen des Landlebens erfordert. Der
formelle Bildungszweck mnß hier cin uutcrgcorductcr bleiben, hingegen dcr

ganze Unterricht von Anfang au mit praktischen Ucbuugeu im Freien
begleitet sein. Die Gegenstände dicscS UntcrricbtcS sind gcemctrischc
Formenlehre', Berechnung, Verwandlung uud Theiluug dcr Figuren,
geometrisches Zcichncn, Anfertigung von Plänen, Berechnung dcr Oberfläche
und des Inhaltes von Körpern mit praktischer Anwendung, Uebungen
im Feldnicssen und methodologische Anleitung zum Unterrichte in dcr

Formcnlchre.
5) Der kalligraphische Unterricht. Dcr kalligraphische Unterricht

soll dein Zöglinge selbst eine schöne Handschrift geben und ihn mit dcr
zweckmäßigsten Methode bekannt machen, nach welcber derselbe in dcr
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Volksschule zu ertheiieu ist. Er wird sich vorzugsweise aus die deutsche

und romanische Kurrentschrift beschränken und sich ans die iibrigen Schriften

nur so weit ausdehnen, als Zeit, Geschick nnd praktisches Bedürfnis;
cs rathen. Ter Lehrer wird bei cincr rationcllcn Methode diejenigen

Grundsätze beobachten, welche dcn Zögling ohne mechanische Nachmalerei

zu einer schönen, deutlichen, fertigen und ausdrucksvollen d.h. festen und

individuellen Handschrift bringen. Tie Anwendung der Methede des Takt-

schreibcuS wird dcm Lchrcr besonders empfohlen-

6) Der Zeichnüngsunterricht am Seminar hat die Aufgabe, das

Auge im richtigen Auffassen nnd die Hand im richtigen Darstellen der

Formen zn üben, nnd sodann die Zöglinge vorzngswcise im technischen

Zeichnen anzuleiten. Der höhere ästhetische Kunstzweck kann bei der Kürze
der Zeit uur ciue untergeordnete Stelle einnehmen. Zm Zwecke dcr

Anstalt darf das Zeichnen durchaus uur elemcutarisch fortschreiten, und muß

mit steter Erklärung und mit jeweiliger Anwendung dcr eingeübten
Elemente auf jeder Stufe des UnterrichtSgangeS begleitet sein. Ter Lehrer

wird daher daS bloße mechanische Nachmalen streng vermeiden und den

Unterrichtsgang so einrichten, daß ihn der Zögling von Anfang an wieder

iu dcr Elementarschule selbst mit seiucu Schülcru bcfolgen kann.

7) Dcr Gesangunterricht. Dic Wecknng und Bildung dcs Gefühls
für das Schöne, Veredlung des Gesanges in der Schule, Kirche, in dcm

Hausc und im gcsclligcn ^ebcn übcrhaupt, insbcsondcrc Pflcge dcs

Kirchengesanges, sowie dcr moralischen, vaterländischen und religiösen Volkslieder

und endlich die Methodologie des elementaren GesangunterrichteS
bilden die Hauptzwecke des in Frage liegenden Faches am Seminar. Der
Unterricht soll in der Weise rationell behandelt werden, daß er dcm

Zöglinge jede praktische Bezichung dcöselben zum Bewußtsein bringt. In
methodischer Hinsicht ist der Unterricht so zu behandeln, daß das
Verfahren für den Zögling auch in der Schule maßgebend sei. Deutlicher,
ausdrucksvoller, schöner Vortrag blcibe dabei stets Augenmerk, und

Heranbildung dcs Zöglings zur Selbstständigkeit in der Gesangführung
besondere Aufgabe des Unterrichts.

8) Der Bioliiiunterricht hat an der Anstalt die Bestimmung, auch

dcu organisch minder begabten Zögling in die Möglichkeit zu versetzen,

daß er einst in dcr Schule den Gesang leiten nnd mit dcm Jnstrumeute
führen könne. Er darf daher diesen Zweck weder in Methode noch

Ausdehnung aus den Augen verlieren, und wird bei seiucu Ucbungen
vorzugsweise die Begleitung deö Schulunterrichtes berücksichtigen. Gruud-



säizlich ist dcr Unterricht für jeden Zögling, namentlich fiir diejenigen

obligatorisch, welche in Folge ihrer geringen Gesanganlagen der Violin
im Unterrichte in der Schnle bedürfen werden, diejenigen hingegen, welche

vermöge ihrer bessern Anlagen derselben nicht bedürfen, oder auch die nöthige

Befähigung nicht haben, können auf cin Gutachten des Lehrers don der

Erziehungsdirektion dispcnsirt werden. Ehe aber die Zöglinge diesen

schwierigen Unterricht beginnen können, müssen sie vorerst im
Gesangunterrichte und der Tonwisscuschaft überhaupt die nöthige Vorbildung
erhalten, namentlich die elementare Gehörbildung des ersten JahreS
durchgemacht habeu, also daß diescr Unterricbt da, wo die Zöglinge die nöthigen

Vorkenntnisse nicht mitbringen, erst im zweiten Jahre begonnen werden

kann. Bei der Aufnahme der Zöglinge ist je länger je strenger darauf

zu halten, daß sie die Anfänge dieses Unterrichts bereits mitbringen,
wodann derselbe fchon im ersten Jahr zu beginnen hat.

9) Ter Orgelnnterricht soll dcn Zögling so weit befähigen, daß er

nicbt nnr sich darin weiter fortbilden, sondern auch, wo eS gefordert wird,
den kirchlichen Orgeldienst dcr Gemeinde versehen kann. Nach diesem

Zwecke wird dcr Lehrer den Unterricht einrichten. Es werden aber zu

dicsem Unterricht, da cr nicht obligatorisch ist, nur dicjenigeu Zöglinge

zugelassen, welche entweder bereits einige Vorkenntnisse auf dem Instrumente

besitzen oder sich senst im übrigen musikalischen Unterrichte
auszeichnen.

10) Der Unterricht in der Naturkunde soll am Seminar dcn Zögling

zur Beobachtung, Erforschung und Kenntniß der Natnr und ihrer
Gesetze anregen und hinleiten, zweitens znr möglichst allseitigen Ausbildung

des Geistes und Gcmüthes beitragen drittens ihn dasür befähigen,

daß er auch jeden andern Untenücht fruchtbar zu ertheilen im Staude

sei, viertens ihm zeigen, wie der Mensch die Natur zu seiuem leiblichen

Wohle auf das zweckmäßigste benutzen könne nnd endlich fünftens ihn
anleiten, diesen Unterricht in der Volksschule auf eine Geist nnd Her;
bildende und für das Leben ersprießliche Weise zu ertheilen. Der Unterricht

selbst zerfällt in der Anstalt erstens in den naturkundlichen
Anschauungsunterricht, zweitens in die theoretische Naturwissenschaft, welche

die Mineralien-, Thier- nnd Menschenkunde nebst der Naturlehre umfaßt
und sodann drittens in die eigentliche, angewandte oder praktische Naturkunde,

welche den Unterricht iu der Landwirthschaft, dcr GcwerbSlchrc
und Gesundhcitslchre nebst der methodologischen Anleitung zum
naturkundlichen Unterricht in dcr Schulc iu sich bcgrcift. Dcm Lehrer ist zur



Pflicht gemacht, seinen ganzen Unterricht — den formalen mit der An-
schaunng der Gegenstände, den praktischen mit der Arbeit und mit
technischer Ucbnng zu verbinden. Tie znm Bchufe des Unterrichts, so viel

möglich vou Lehrer und Zöglingen selbst angelegten Tammlungen von

Mineralien, Pflanzen, Thicreu, Früchten, Sämereien, Holzarten, Erzeugnissen,

so wie anch die übrigen naturwissenschaftlichen Aparate richten sich

streng nach dcr Aufgabe uud dcm Zwecke der Auftakt.
11) Dcr Uutcrricbt in dcr Erdbeschreibung. Der geographische

Untcrricht an der Anstalt hat diejenige Ausdehnung, welche sowohl die

allgemeine, als die berufliche Bildung des Lehrers erheischt. Die Rücksicht

auf den Beruf und die Schule bleibt immer die nächste nnd wesentlichste.

Ter Unterricht, ganz clemcntarisch vcrsahrend, geht von der Hcimath
und dcm Baterlandc ans, welche einläßlich dargestellt werden, während
die Behandlung der übrigen Theile des Faches eine mchr übersichtliche

ift. Ncbst der Beschreibung des Landes bildet die Darstellung des Menschen

und seine verschiedenen Verhältnisse die Hanptausgabe des Unterrichts.

Die Methode beruht durchweg auf der Auschammg, zu welchem

Behnfe der Unterricht stets mit Kartenzeichnen nnd andern dicßfalls
entsprechenden Hülfsmittcln vcrbnudcn nnd unterstützt wird. Zudem schlägt

der Lehrer unausgesetzt diejenige Methode ein, welche für dcn Zögling
später auch in der Schule maßgebend sein soll.

13) Der Unterricht in der ErziehungSlehrc. Tie Erziehungslehre

an der Anftalt soll dcm Zögling cincu vollständigen und zusammenhängenden

Gesichtskreis übcr sciuen ganzen künstigen Berns eröffnen, und

ihm seine allseitige Stellung als Erzieher Lehrer nnd öffentlicher Beamteter

zum klaren Bewußtsein bringen. Außer dem soll dieser Untcrricht
in dcm Zöglinge Liebe und Begeisterung für seinen künftigen Beruf, eine

fromme, anfopferungSfähigc Gesinnung, sittliche Kraft nnd ernsten, männlichen

Charaktcr uud alle die uothwendigen Eigenschaften wecken und

begründen, welche das ösfcuttichc Lchramt zu ciucr segensreichen Wirksamkeit

bedarf. Dabei soll sich der Unterricht von jeder überschwenglichen

Philosophie, von nnpraktischcn Theorien uud jenen überspannten Ansichten,

welche dem Zögling von sich und scincr bcruslichen Stellung so ost

beigebracht werden, ferne halten und nie das Leben des Belkes und die

richtige Stellung dcr Schule zu demselben auS dcn Angcn vcrlicrcn. Da
abcr der Zögling, bcvor cr dcn bcsondcrn Unterricht in dcr Pädagogik
mit Nutzen anhören kann, sich bereits einige Zeit mit feiner übrigen

Berufsbildung befaßt haben mnß, so soll dcr Unterricht in dcr theoretischen



örzichnngSlehre erst im zweiten Jahre des Kurses beginnen. Der Lehrer

behandelt den Untcrrichtsgegenstand in akreamatischem Portrag, verbindet

aber damit häufige Nepetitorien in somatischer Lchrweisc. Der desfallsige

Unterricht ist auf die Morgenstunde verlegt und wird mit Gesang und

Gebet eröffnet.

14) Ter Unterricht in der Katechisation soll die von der Erzichungs-

lchre dargestellte Methodik uud Didaktik mit dein praktischen Elementarunterrichte

und dcm eigentlichen Schulhalten vermitteln. Er hat demnach

die Aufgabe, dcn Zögling mit den Regeln des elementaren Lehrvortrags
und des Lehrtons überhaupt bekannt zu machen und ihm sodann nicht

nur die Theorie des katcàtischen Lehrvortrags im Besondern mitznthcilen,

sondern ihn auch iu der Knust dcr Katechisation zn üben.

15) Die Anleitung zum Schulhaltcn. Wcuu dcn Zöglingen die

theoretische Anleitung znm Unterrichten bei dcr Bchandlnng jcdes cinzclnen

Faches gezeigt, dann zusammenhängend uud alle Fächer umfassend in der

Pädagogik vorgetragen und ihnen endlich durch den Unterricht in der

Katechisation das eigentliche Mittel des Unterrichts, dcr elementare

Lehrvortrag, an die Hand gegeben wird, so soll sich nnn die Anleitung zum

Schulhalten lediglich noch mit der praktischen Uebung der Zöglinge im
Unterrichten und mit deren wirklichen Einführung in die Organisation,
Disziplin und gesetzliche Berwaltuug der Schule selbst befassen.

Zu dcm Zwccke bcstcht am Sciuinar cine eigene Mnstcrschule welche

als Gesammtschnlc alle Klassen und Fächer einer Gcmcindcschule in sich

vereinigt. Dieselbe wird dnrch die Lehrer dcS Seminars besorgt, von

welchen sie einer mit dcm meisten Unterrichte als Hanptlchrer leitet, während

die andern als besondere Fachlehrer an derselben uur in denjenigen

Fächern der Gcmcindescbule nntcrrichten, die sie am Seminar ertheilen.
Die Aulcitung zum Schnlhaltcn beginnt erst mit dem dritten Jahre des

Kandidatcnkurscs. ES nchmcn an dcmsclbcn täglich abwechselnd drei bis
vicr Zöglinge Thcil, und zwar iu folgender Weise:

Jm ersten Halbjahre wohuen die Zöglinge dcm Unterrichte in der

Mnstcrschule bloß zur Beobachtung bei; hernach nimmt sie der Mnster-
lehrer auch zur Aushülse im Turchschen, Korrigircn, Nachsehen, Nachhelfen

n. dgl. in Anspruch. Jm zweiten Halbjahre haben die Zöglinge
anfänglich eine ganze Klasse, mid zwar jeder eine besondere, bei dcr uu-
tcrn anfangend, zu unterrichten und zu führen, unter stcter Weisung und

nachherigcr Beurtheilung nnd Belehrung des Mustcrlehrers. Später
sollen dic Zöglinge untcr Aufsicht, Lcituug nnd nachhcriger Beurtheilung



— 58 —

und Belehrung des Mnsterlehrers abwechselnd auch die ganze Mnster-
schule führen.

16) Der Unterricht in den Leibesübungen. Tie Leibesübungen sollen
mit den Haus- und landwirtschaftlichen Arbeiten das richtige Verhältniß

zwischen der körperlichen und geistigen Atisbildung der Zöglinge
herstellen. Außer diesem altgemeinen Zwecke der harmonischen Bildnng des

Körpers zur Gesundheit, Gewandtheit, Kraft, Ausdauer und rüstigen

Haltung soll damit gleichzeitig auch ein fröhliches, inniger verbündetes

Gemeinleben, sowie die methodische Anleitung zur Einführung und

Leitung angemessener Leibesübungen bei der Schuljugend des Landes erzielt
werden. Zn diesem BeHufe dehnen sich die gymnastischen Uebungen
vorzüglich auf das Turnen und Schwimmen aus, sollen sich aber beide stets
in den Schranken des pädagogischen Bedürfnisses halten und iu keinerlei

zwecklose, oder gar gefährliche Wagnisse ausarten.
Das Turnen befaßt sich, wo möglich das ganze Jahr hindurch

wöchentlich wenigstens einen Abend im Verein sämmtlicher Zöglinge,
besonders mit Frciübnngen, ghmnaftischcn Spielen und angemessenen Uebungen

am Barren, Reck, Klettergerüste u. s. w., im Ringen, Laufen, Springen,

Zielwerfen u. f. w. uebst einer Anleitung zu gymnastischen Jugend-
spielcn, zum Unterrichte im Turnen und zur Einrichtung von kleinen

Turnplätzen. (Schluß setzt.)

Bern. (Corresp.) Insofern die StaatSzulage in den entwursswcise

aufgestellten Minima dcr Primarlehrerbesoldnngcn inbegriffen sein soll, so

cutspricht die in Aussicht gestellte Aufbesserung der Lehrerlöhnung weder den

Erwartungen deö schulfreundlichen Publikums, noch den Ansprüchen, die der Lehrer

rückstchtlich einer ordentlichen Eristenzsichernng dnrch seine Berufsthätigkeit zu

machen berechtigt ist, noch endlich dem Maß der Pflichten, das die neuere

Schnlgesetzgebung dem Schulamte zuschreibt. Wir wünschen, das »Schweiz.

Volksschulblatt," daS seit einer Reihe oon Iahren unermüdlich sür die

Besserstellung der Lehrer gekämpft hat, möchte von dem veröffentlichten projcktirten

Besoldungsgesetz Anlaß nehmen, sich darüber in gewohnter Bündigkeit

auszusprechen.^) Ebenso sollten nnn die Lchrer das klar gcnng zn Tage getretene

Bednrfniß in würdiger Weise durch die Presse znr Anerkennung zu bringen

suchen.

Schul-Chronik.

») Wird nächstens geschehen. Tie Red.
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